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Die Pleite der Commerzialbank Matters-

burg und der Meinl Bank AG haben Spuren 

hinterlassen – bei manchen tiefere als bei 

anderen. Als Mitglied der Einlagensiche-

rung Austria (ESA) muss die Raiffeisen-

Gruppe eine Zahlung von 247 Millionen 

Euro leisten. Das ist ein überdurchschnitt-

lich hoher Betrag, da die Raiffeisenban-

ken besonders viele gedeckte Einlagen 

haben. Zum Vergleich: Die Bawag Group 

AG kosten die Bankenpleiten „nur“ zwölf 

Millionen Euro. Die Raiffeisen-Gruppe 

reichte daher Ende des vergangenen Jah-

res den Antrag auf Ausstieg aus der ESA 

ein. Im Gegensatz zur Erste Group Bank 

AG konnte sie sich bei der ESA-Gründung 

nicht auf ein eigenes Einlagesicherungs-

system einigen. Der Antrag auf Ausstieg 

aus der ESA muss an die Finanzmarktauf-

sicht ergehen, der dann von der Oester-

reichischen Nationalbank begutachtet 

wird. Das letzte Wort hat die Europäische 

Zentralbank. Zusätzlich muss ein Kredit-

institut 15 Prozent an den ESA-Einlagen 

ausmachen, um selbstständig werden zu 

können. Für die Raiffeisen-Gruppe, die 

auf 42 Prozent kommt, ist das kein Prob-

lem. Es bleibt aber ein Rennen gegen die 

Zeit: Erfolgt der Austritt schnell genug, 

ersparen sich die Raiffeisenbanken die 

Kosten für das Wiederauffüllen des ESA-

Topfs in den kommenden Jahren.

Abrechnung nach Bankenpleiten

Kolumne

Unvollständige Aufzeichnungen von Te-

lefongesprächen heimsten der Oberbank 

AG eine Strafe in der Höhe von 64.000 

Euro ein. Die Finanzmarktaufsicht hat 

durch eine Routinekontrolle beim Linzer 

Geldinstitut Lücken in der Aufzeichnung, 

die 2018 durch die Kapitalmarktrichtlinie 

Mifid II verpflichtend wurde, gefunden. 

Laut der Oberbank-Sprecherin Nora Ber-

ger lag das Problem beim digitalen Auf-

zeichnungsprogramm.

Oberbank 
telefonierte teuer

Rechtsmissbrauch 
durch Stifter

Mehrere Mitstifter können sich das 
Recht vorbehalten, die Stiftungs-
erklärung nach Entstehen der 
Privatstiftung zu ändern. Von dieser 
Möglichkeit wird gern Gebrauch 
gemacht, wollen doch die Stif-
ter die Möglichkeit haben, die 
Privatstiftung und ihre Verfügun-
gen in der Stiftungserklärung an 
die Gegebenheiten anzupassen. 
Dabei wird das Änderungsrecht bei 
Stiftermehrheiten unter Eltern und 
Kindern oftmals zeitlich gestaffelt, 
sodass zunächst die Eltern und erst 
danach die Kinder die Stiftungser-
klärung ändern können. Der Oberste 
Gerichtshof hat in einem aufsehen-
erregenden Fall (6 Ob 200/20k) ent-
schieden, dass Grenzen bei der Aus-
übung des Änderungsrechts nicht zu 
eng gezogen werden dürfen. Die mit 
ihrem Änderungsrecht nachgelager-
ten Stifter haben mit der zeitlichen 
Stafflung des Änderungsrechts 
akzeptiert, dass die vorgelagerten 
Stifter Änderungen der Stiftungs-
erklärung vornehmen können. Ob 
Rechtsmissbrauch in der Ausübung 
des Änderungsrechts des vorgela-
gerten Stifters liegt, ist eine nach 
den Umständen des Einzelfalls zu 
klärende Rechtsfrage. Konkret war 
(auch) zu berücksichtigen, dass das 
wesentliche Stiftungsvermögen von 
der vorgelagerten Eltern-Stifterge-
neration stammte. 
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